
Samtgemeinde Elm-Asse Schöppenstedt, den 18.11.2019 
Die Samtgemeindebürgermeisterin 

FB IV- Bz/Sie  

 

  RDS-Nr.: RDS SG 1/238 

 

 

Sitzungsvorlage für die Samtgemeinde Elm-Asse 

 

 

Beratungsfolge Öffentlichkeits-

status 

Aufgabe 

Ausschuss für Bauwesen, öffent-

liche Einrichtungen und Feuer-

wehrwesen 

öffentlich Vorberatung 

Samtgemeindeausschuss nicht öffentlich Vorberatung 

Samtgemeinderat Elm-Asse öffentlich Entscheidung 

 

 

Betr.: Betrieb der Freibäder in der Samtgemeinde Elm-Asse in der 

Saison 2020 

 

Beschlussvorschlag:  

 

In der Samtgemeinde Elm-Asse werden die Freibäder wie nachstehend 

erläutert in der Saison 2020 betrieben. 

 

Berichterstatter: 

 

Begründung: 

 

Der Betrieb der Freibäder in der Samtgemeinde Elm-Asse wird für 

die Saison 2019 wie folgt festgelegt: 

 

Saisonbeginn: 16. Mai – Saisonende: 29. August 

Ein Verkürzung bzw. eine Verlängerung der Freibadsaison um 1 Wo-

che ist bei entsprechender Witterung möglich. 

 

Die Badeöffnungszeiten für das Freibad Schöppenstedt werden wie 

folgt festgesetzt: 

 

Montag:      14:00 Uhr – 19:00 Uhr 

Dienstag-Sonntag u.a. Feiertagen 11:00 Uhr – 19:00 Uhr 

Sommerferien (außer montags)  10:00 Uhr – 20:00 Uhr 

 

Den Schulen und Kindertagesstätten wird die Nutzung des Freibades 

2x wöchentlich ab 9:30 Uhr  in eigener Verantwortung überlassen. 

 

Die Badöffnungszeiten entsprechen denen von 2019. 

 

 

Freibad Denkte: 
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Montag – Freitag    15:00 Uhr – 20:00 Uhr 

Samstag/Sonntag/Feiertage  12:00 Uhr – 20:00 Uhr 

Sommerferien     12:00 Uhr – 20:00 Uhr 

 

Freibad Remlingen 

 

Montag – Freitag    14:00 Uhr -  19:00 Uhr 

Samstag/Sonntag/Feiertage  11:00 Uhr –  19:00 Uhr 

Sommerferien     11:00 Uhr –  19:00 Uhr 

 

Eintrittsgelder: 

 

Folgende Eintrittsgelder werden festgesetzt: 

 

Wird als Tischvorlage nachgereicht 

 
Witterungsbedingte Schließungen der Freibäder sind möglich und 

werden über die Bäderampel auf der Homepage der Samtgemeinde Elm-

Asse gesteuert. 

 

Weitere Erläuterungen erfolgen durch die Verwaltung in der Sit-

zung. 

 

 

 

Regina Bollmeier 
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